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 Nutzungsbedingungen für die Anmeldung zur Nutzung von E-Voting in Graubünden 

 

1. Vorbemerkungen 

Massgeblich für die Ausgestaltung der Nutzungsbedingungen sind die bestehenden gesetzli-
chen Grundlagen aus dem Gesetz über die politischen Rechte im Kanton Graubünden (GPR; 
BR 150.100). 

 

2. Geltungsbereich 

Die Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung des Anmeldeformulars als auch für die Nut-

zung des elektronischen Stimmkanals.  

 

3. Anmeldung 

Für die Nutzung des elektronischen Stimmkanals ist eine einmalige Anmeldung erforderlich. Die 

Anmeldung ist nur stimmberechtigten Personen in der jeweiligen Gemeinde erlaubt. Die Person 

ist verpflichtet vollständige und korrekte Angaben zu machen. Anmeldungen sind vor jedem Ur-

nengang möglich. Der Anmeldeschluss liegt jeweils 8 Wochen vor dem Abstimmungs- oder 

Wahltermin. Nach der Verifikation durch die Gemeinde wird den jeweiligen Personen die An-

meldung mittels Brief bestätigt. 

 

4. Datenschutz 

Die gesetzeskonforme Bearbeitung der Personendaten nach den geltenden Bestimmungen des 

Datenschutzrechts wird sichergestellt. Sie werden ausschliesslich zum Zweck der Identifikation 

der Person und für gezielten und bedürfnisgerechten Versand von Informationen in Zusam-

menhang mit E-Voting verwendet. 

 

5. Wirkung 

Den für die elektronische Stimmabgabe angemeldeten Personen wird künftig bei jedem Urnen-

gang nur noch der für E-Voting benötigte Stimmrechtsausweis zugestellt. Weitere Abstim-

mungsunterlagen, namentlich Erläuterungen zu den Abstimmungsvorlagen, werden aus-

schliesslich elektronisch zur Verfügung gestellt. Um von den anderen Stimmabgabekanälen 

(briefliche Stimmabgabe / Stimmabgabe an der Urne) Gebrauch machen zu können, muss eine 

Mitteilung an die zuständige Gemeinde erfolgen. 

 

6. Widerruf bzw. Abmeldung 

Ein Widerruf der Anmeldung wie auch eine Abmeldung von der Nutzung des elektronischen 

Stimmkanals ist schriftlich auf dem Postweg oder per Mail an die zuständige Gemeinde zu rich-

ten (www.gr.ch/e-voting/gemeinden).  
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